
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Öffentliche Auslegung des Entwurfes 

des Bebauungsplanes
„Langäcker-Bühläcker, 7. Änderung“ 

in Unterrot
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Der Gemeinderat Gaildorf hat am 26.02.2020 in öffentlicher Sitzung die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Langäcker-Bühläcker, 7. Änderung“ 
in Unterrot einschließlich der Satzung über die örtlichen Bauvorschrif-
ten zu diesem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB beschlossen, sowie am 25.11.2020 in öffentlicher Sitzung die Ent-
würfe gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
öffentlich auszulegen. Maßgebend sind der Bebauungsplan mit Textteil 
(planungsrechtliche Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften) 
und Begründung vom 25.11.2020, gefertigt vom Landratsamt, Fachbe-
reich Kreisplanung.

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die zukünftige bauliche Nutzung einer Teilfläche 
des Geltungsbereiches für Wohngebäude und die Umnutzung des ehe-
maligen Kindergartens an der Schubert-und-Salzer-Straße 13 für Wohn-
zwecke.
Die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Satzung über die örtlichen 
Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan werden mit Textteil und Be-
gründung

vom 04.01.2021 
bis einschließlich 04.02.2021

im Gräfin Amalie Saal des Rathauses (Zimmer 2), Schloss-Straße 20, 
74405 Gaildorf öffentlich ausgelegt.
Derzeit ist das Rathaus für Besucher geschlossen. Der Dienstbetrieb der 
Stadtverwaltung bleibt aber aufrechterhalten, so dass die Einsichtnah-
me in die ausgelegten Planunterlagen aus Gründen des Infektionsschut-
zes und der Vorsorge der Bürger nur einzeln und nach vorheriger termin-
licher Absprache mit den Mitarbeiten des Bauamtes unter der Tel. 07971 
253-129 oder E-mail an werner.weller@gaildorf.de während der allge-
meinen Dienststunden möglich ist. Während der Auslegungsfrist sind 
die Unterlagen zur Bauleitplanung auch im Internet unter https://www.
gaildorf.de/de/leben/bauen-wohnen/ueberblick-1 einsehbar. Fragen zu 
den Planunterlagen können während der Auslegungsfrist telefonisch, 
per E-mail oder beim Termin gestellt werden.

Dienststunden:
Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Während des Beteiligungszeitraumes können von Jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf schriftlich oder auch mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden. Schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen sollten die 
volle Anschrift des Verfassers und die Bezeichnung des Bebauungspla-
nes enthalten. Die eingereichten Stellungnahmen werden dem Gemein-
derat der Stadt Gaildorf zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt. Das 
Ergebnis wird mitgeteilt.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan und die 
örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Abs. 6 
BauGB).
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im zentralen Internetportal des Landes 
Baden-Württemberg eingestellt.
gez. Zimmermann
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